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I.

20322

Richtlinien
über die Vergütung von Nebentätigkeiten 

bei der Aus- und Fortbildung
Gemeinsamer Runderlass

des Ministeriums der Finanzen und 
des Ministeriums des Innern

Vom 5. September 2024

1
Anwendungs- und Geltungsbereich

1.1 

Diese Richtlinien bestimmen die Rahmenbedingungen 
zur Gewährung einer Vergütung für Nebentätigkeiten in 
der Aus- und Fortbildung. Einzelheiten legen die obers-
ten Landesbehörden für ihren jeweiligen Geschäfts-
bereich fest. Die Vergütung ist unter Beachtung der in 
dieser Richtlinie festgelegten Maßgaben zu bestimmen.

1.2

Einer Beamtin, einem Beamten, einer Richterin oder ei-
nem Richter darf eine Vergütung für Tätigkeiten bei der 
Ausbildung und Fortbildung gemäß §  12 Absatz  3 der 
Nebentätigkeitsverordnung nur gewährt werden, wenn

a)  ihr oder ihm diese Tätigkeiten nicht im Hauptamt zu-
gewiesen werden können oder

b)  sie oder er für diese Nebentätigkeit im Hauptamt 
nicht angemessen entlastet wird. 

1.3

Diese Richtlinien sind für Regierungsbeschäftigte unter 
Beachtung der Maßgaben des § 3 Absatz 4 des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Ok-
tober 2006 (MBl. NRW. S. 696), der zuletzt durch Ände-
rungstarifvertrag vom 29. November 2021 (MBl. NRW. 
2022  S.  724), im Folgenden TV-L, geändert worden ist, 
entsprechend anzuwenden. Wird die Nebentätigkeit 
nicht als selbstständige Tätigkeit, sondern im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses durchgeführt, sind die tarif-, 
arbeits-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungs-
rechtlichen Regelungen zu beachten. Sofern ein zweites 
Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber geschlossen 
werden soll, ist § 2 Absatz 2 TV-L maßgebend. 

2
Genehmigungsvorbehalt

Zur Übernahme einer Nebentätigkeit bei der Ausbildung 
und Fortbildung bedarf die Beamtin, der Beamte, die 
Richterin oder der Richter der vorherigen Genehmigung, 
wenn diese Tätigkeit als Nebenamt oder als Nebenbe-
schäftigung gegen Vergütung ausgeübt werden soll (§ 49 
Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 und 2 sowie Absatz  3 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung). Das 
gilt nicht für eine Nebentätigkeit, die auf Verlangen 
übernommen wird (§  48 des Landesbeamtengesetzes), 
und für eine Vortragstätigkeit (§ 51 Absatz 1 Nummer 2 
des Landesbeamtengesetzes).

3
Vergütung von Tätigkeiten bei der Aus- und Fortbildung

3.1

Für eine Tätigkeit bei der Aus- oder Fortbildung kann 
eine Vergütung gezahlt werden.

3.2 

Das jeweilige Ressort setzt die Vergütung für jede Unter-
richts- beziehungsweise Vortragsstunde mit einer Dauer 
von 45 Minuten eigenverantwortlich für seinen Ge-
schäftsbereich unter Beachtung des Haushaltsvorbehalts 
fest. Der Betrag darf 51 Euro pro Unterrichts- bezie-
hungsweise Vortragsstunde nicht überschreiten.

3.3

Mit der Vergütung ist auch die Zeit abgegolten, die für 
die Vorbereitung des Unterrichts beziehungsweise des 
Vortrags inklusive der Erstellung der Unterlagen aufge-
wendet wird. Hiervon ausgenommen ist die Ausarbei-
tung von Haus- oder Klausuraufgaben, die nicht in Zu-
sammenhang mit einer nach Nummer 3.2 bereits vergü-
teten Tätigkeit erarbeitet werden. 

3.4

Für die Aufsicht bei der Fertigung von Aufsichtsarbeiten 
oder deren Korrektur kann eine Vergütung gewährt wer-
den. Einzelheiten regelt das jeweilige Ressort in eigener 
Zuständigkeit unter Beachtung des Haushaltsvorbehalts.

3.5

Mit Zustimmung der jeweiligen obersten Dienstbehörde 
kann eine höhere als die in Nummer 3.2 festgesetzte Ver-
gütung gewährt werden für Tätigkeiten in der Aus- und 
Fortbildung, die

a)  nach ihrem wissenschaftlichen Gehalt mit Vorlesun-
gen an Universitäten vergleichbar sind,

b)  von einer bedeutenden Persönlichkeit ausgeführt wer-
den oder

c)  hervorragende Fachkenntnisse voraussetzen,

wenn sie für die Gesamtveranstaltung von besonderer 
Wichtigkeit sind. In diesen Fällen ist die Höhe der Vergü-
tung nach dem Schwierigkeitsgrad des der Tätigkeit zu-
grundeliegenden Stoffes, des zur Vorbereitung erforder-
lichen Zeit- und Arbeitsaufwandes sowie bei Wieder-
holungen nach der Anzahl zu bemessen. Die Vergütung 
soll in diesen Fällen den dreifachen Satz der Vergütung 
nach Nummer 3.2 nicht übersteigen.

4
Vergütung von zeitabhängigen, ortsunabhängigen 
 Veranstaltungen

Unterricht, Vorträge oder sonstige Veranstaltungen, die 
digital mit Hilfe einer Bild- beziehungsweise Tonüber-
tragung übertragen werden und damit zeitabhängig und 
ortsunabhängig sind (Web-Seminare), sind vergleichbar 
mit Präsenzveranstaltungen. Eine Vergütung richtet sich 
nach den Nummer 3.2 bis 3.5. 

5
Vergütung sonstiger Tätigkeiten

Sonstige Tätigkeiten, zum Beispiel die Erstellung inter-
aktiver Lernvideos oder die Ausarbeitung von Konzepten 
für Aus- und Fortbildungsreihen, können nach notwen-
digem Zeitaufwand vergütet werden. Eine Vergütung 
richtet sich nach den Nummern 3.2 und 3.5.

6
Reisekosten

Neben den genannten Vergütungen werden Reisekosten 
nach den für Beamtinnen und Beamte des Landes gel-
tenden Vorschriften gezahlt.

7
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Richtlinien über die Vergütung 
von Nebentätigkeiten bei der Ausbildung und Fortbil-
dung vom 22. Dezember 1965 (MBl. NRW. 1966 S.  128), 
die zuletzt durch Runderlass vom 1. Dezember 2017 
(MBl. NRW. S. 1018) geändert worden sind, außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2024 S. 952



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 31 vom 26. September 2024 953

2122

Gebührenordnung
der Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung 
der Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen

Vom 6. Juni 2024

Die Kammerversammlung der Pfl egekammer Nordrhein-
Westfalen hat in ihrer Sitzung am 6. Juni 2024 aufgrund 
des §  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S.  403), das zuletzt durch Gesetz vom 
30.  Januar 2024 (GV. NRW. S.  81) geändert worden ist, 
folgende Gebührenordnung beschlossen, die durch Er-
lass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les vom 31. Juli 2024 – VIIB2-94.13.07-2024-0001939 ge-
nehmigt worden ist:

§ 1 
Allgemeines
(1) Die Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen erhebt für 
Amtshandlungen und für sonstige Leistungen, die keine 
Amtshandlungen sind, Gebühren und Auslagen nach 
Maßgabe dieser Gebührenordnung, wenn die Leistung 
beantragt worden ist, durch den Beteiligten veranlasst 
wurde oder den Beteiligten unmittelbar begünstigt. 
(2) Die Erhebung von Gebühren auf Grundlage anderer 
gesetzlicher Regelungen, insbesondere des Gebührenge-
setzes NRW vom 23. August 1999 (GV. NRW. S.  524) in 
der jeweils geltenden Fassung und der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung NRW vom 8. August 2023 
(GV. NRW. S. 490) in der jeweils geltenden Fassung bleibt 
unberührt.

§ 2
Gebühren
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebüh-
renverzeichnis, das Bestandteil dieser Gebührenordnung 
(Anlage) ist.

§ 3
Auslagen
(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit gebührenpfl ich-
tigen Leistungen sowie für die Inanspruchnahme von 
Einrichtungen und Gegenständen entstehen und nicht 
bereits in die Gebühr einbezogen sind, sind von der Kos-
tenschuldnerin oder dem Kostenschuldner zu ersetzen.
(2) Auslagen können auch erhoben werden im Falle 
sachlicher oder persönlicher Gebührenfreiheit oder 
wenn von der Gebührenerhebung abgesehen wird. 
(3) Auslagen können auch demjenigen auferlegt werden, 
der sie durch unbegründete Einwendungen verursacht 
hat. 
(4) Auslagen sind insbesondere
1.  Post-, Telekommunikations- und Zustellungskosten,
2.  Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
3.  Dolmetscher-, Zeugen- und Sachverständigenkosten, 
4.  notwendige Reisekostenvergütungen von Beteiligten, 

die zur Durchführung der Verwaltungsleistung erfor-
derlich sind, sofern diese nicht am Amtssitz der Pfl e-
gekammer Nordrhein-Westfalen durchführbar sind,

5.  Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen 
und

6.  Kosten, die der Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen 
für die Auftragserteilung an die in Anspruch genom-
mene Vollstreckungsbehörde für ein Vollstreckungser-
suchen entstehen.

§ 4
Kostengläubiger, Kostenschuldner und Kostenschuld
(1) Kostengläubigerin ist die Pfl egekammer Nordrhein-
Westfalen, sobald sie eine gebührenpfl ichtige Amtshand-
lung vornimmt.
(2) Kostenschuldnerin oder Kostenschuldner ist, wer
1.  das Tätigwerden der Pfl egekammer veranlasst oder

2.  Einrichtungen und Gegenstände der Pfl egekammer in 
Anspruch nimmt oder

3.  die Kosten durch eine vor der Pfl egekammer abgege-
bene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat 
oder für die Kostenschuld eines anderen kraft Geset-
zes haftet.

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(4) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwen-
dig ist, dem Grunde nach mit dessen Eingang bei der Pfl e-
gekammer, der Höhe nach mit der Beendigung der gebüh-
renpfl ichtigen Tätigkeit. Im Übrigen entsteht die Gebüh-
renschuld dem Grunde und der Höhe nach mit Beendigung 
der gebührenpfl ichtigen Amtshandlung oder nach Inan-
spruchnahme der Einrichtungen und Gegenstände.

(5) Eine Verpfl ichtung zur Erstattung von Auslagen ent-
steht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.

(6) Gebühren und Auslagen werden mit der Bekannt-
gabe der Kostenentscheidung an die Kostenschuldnerin 
oder den Kostenschuldner fällig, wenn nicht durch die 
Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen ein späterer Zeit-
punkt bestimmt wird.

(7) Bei rückständigen Gebühren erfolgt zunächst eine 
kostenfreie Zahlungserinnerung, bei weiterem Ausblei-
ben der Zahlung erfolgt eine gebührenpfl ichtige Zah-
lungserinnerung. Danach wird die Angelegenheit an die 
Vollstreckungsbehörde abgebeben.

(8) Bei nicht fristgerechter Zahlung werden Zuschläge 
in Höhe von 1 Prozent pro angefangenen Kalendermonat 
auf den fälligen Betrag erhoben.

§ 5
Kostenentscheidung

In der schriftlichen Kostenentscheidung bezeichnet die 
Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen die Kostenschuldne-
rin oder den Kostenschuldner, die kostenpfl ichtige Ver-
waltungstätigkeit, die Höhe der zu zahlenden Gebühren 
und Auslagen, die Rechtsgrundlage deren Erhebung so-
wie deren Berechnung, und legt fest, wo, wann und wie 
diese zu zahlen sind.

§ 6
Ermäßigung und Erlass

Auf Antrag der Kostenschuldnerin oder des Kosten-
schuldners können aus Gründen der Billigkeit, insbeson-
dere zur Vermeidung sozialer Härten, Gebühren und 
Auslagen ermäßigt oder erlassen werden. Der Antrag ist 
unter Vorlage geeigneter Nachweise schriftlich zu be-
gründen.

§ 7
Ergänzende Bestimmungen

Für Stundung, Niederschlagung, Verjährung und Rechts-
behelf gelten die Vorschriften des Gebührengesetzes 
NRW in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 8
Inkrafttreten

Die Gebührenordnung tritt am Tag nach der Bekannt-
gabe im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Juni 2024

Sandra P o s t e l

Präsidentin der Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen

Genehmigt:

Düsseldorf, den 31. Juli 2024

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag 

Simone D r e y er
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Zur Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen ausgefertigt:

Düsseldorf, den 27. August 2024

Sandra P o s t e l

Präsidentin der Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen
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Anlage 

 
Gebührenverzeichnis gemäß § 2 der Gebührenordnung der  

Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 
 

vom 06. Juni 2024 
 
 

 
1. Allgemeine Gebühren  Gebühr in EUR 
  
1.1 Bescheinigungen und Sonstiges  
  
1.1.1 Ausstellen von Bescheinigungen, (Rahmengebühr)  5,00 € bis 50,00 € 
  
1.1.2 Ausdruck von elektronischen Dokumenten 0,25 € 
  
1.1.3 Allgemeine Verwaltungsgebühr für Amtshandlungen, für die keine 
andere Gebührenziffer vorgesehen ist und die nicht einem von der 
handelnden Behörde wahrzunehmenden besonderen öffentlichen 
Interesse dienen  

10,00 bis 500,00 € 

  
1.2 Gebühren im Beitreibungsverfahren  
  
1.2.1 Erste Zahlungserinnerung Gebührenfrei 
  
1.2.2 Zweite Zahlungserinnerung 10,00 € 
  
1.2.3 Verwaltungsgebühr für Bearbeitung der Bankrücklastschriften in 
der Beitrags- und Gebührenerhebung (zzgl. Auslagen)  

10,00 € 

  
1.4 Gebühren im Widerspruchsverfahren gegen Beitragsbescheide  
  
1.4.1 Bescheid über die Zurückweisung von Widersprüchen gegen 
Beitragsbescheide 

70,00 € 

  
1.5 Gebührenfreie Leistungen  
  
1.5.1 Online-Passwort bei Erst- und Mehrfachausfertigung  Gebührenfrei 
  
1.5.2 Jahresbescheinigung über gezahlte Beiträge  Gebührenfrei 
  
1.5.3 Bescheinigung über Mitgliedschaft und Mitgliedsausweis  Gebührenfrei 
  
1.5.4 Bescheid über die Feststellung der Pflichtmitgliedschaft  Gebührenfrei 
  
2. Gebühren im Weiterbildungsverfahren  
  
2.1 Zulassung einer Weiterbildungsstätte (Antrag und Folgeantrag, 
Verlängerung)  

100,00 € bis 350,00 € 
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Anlage 

2.2 Zulassung einer Weiterbildung im Sinne der Weiterbildungsordnung 150,00 €   
  
2.3 Zulassung zur Abschluss- oder Wiederholungsprüfung einer 
Weiterbildung 

60,00 € 

  
2.4 Ausstellen der Weiterbildungsurkunde, Ausstellen der Anerkennung 
zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung nach der 
Weiterbildungsordnung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 

60,00 € 

  
2.5 Ausstellen von Zweitausfertigungen einer Urkunde   25,00 € 
  
2.6 Verfahren zur Anrechnung von Teilen einer Weiterbildung nach § 
55 Absatz 2 HeilBerG NRW  

50,00 € 

  
2.7 Prüfung der Gleichwertigkeit nach § 9 Absatz 2 
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW 

200,00 € 

  
2.8 Prüfung des Ausgleichs wesentlicher Unterschiede nach §§ 11, 15 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW 

130,00 € 

  
2.9 Eignungsprüfung nach §§11, 15 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW  
  

130,00 € 

  
3. Durchführung von Fachsprachenprüfungen  250,00 € 
  
4. Schlichtungsverfahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 HeilBerG NRW Gebührenfrei 
  
5. Gebühren zur Registrierung und Aufnahme in das 
Gutachterregister  

150,00 € 

  
 

– MBl. NRW. 2024 S. 953
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702

Änderung der
Förderrichtlinie Startup Welcome Package NRW

Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie 

Vom 2. September 2024

1

Die Förderrichtlinie Startup Welcome Package NRW vom 
8. Juli 2024 (MBl. NRW. S. 799) wird wie folgt geändert:

1.  Nummer 6.2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Der Antrag auf Förderung muss spätestens zwei Mo-
nate vor Beginn des Vorhabens erstellt sein und der 
NRW.Global Business GmbH in Schriftform oder 
Textform vorliegen.“

2.  Nummer 6.5 wird wie folgt gefasst:

  „6.5

  Sobald die Unterlagen gemäß Nummer  7 der NRW.
Global Business GmbH vollständig vorliegen und 
von  dieser als ausreichender Nachweis angesehen 
werden, wird der Zuschuss bis zum Maximalbetrag 
von 10 000 Euro an das Unternehmen ausgezahlt. Ab-
weichend von Nr. 7.4 der Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S.  445), die zuletzt durch Runderlass vom 
29. Februar 2024 (MBl. NRW. S. 429) geändert worden 
sind, zu § 44 Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2023 (GV. NRW. S. 431) geändert worden ist, 
kann die Zuwendung auch bei einer nicht-schrift-
lichen Beantragung auf ein ausländisches Konto er-
folgen. Weiterhin stellt die NRW.Global Business 
GmbH dem Startup eine De-minimis-Bescheinigung 
über den in Anspruch genommenen Betrag aus.“

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 957

702

Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen 
zur Förderung von Hubs für die Umsetzung von 

Akzelerationsprogrammen für Start-ups
(Hub-Richtlinie)

Runderlass
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie

Vom 13. September 2024

1
Zuwendungszweck und Zuwendungsziel

Das Land gewährt auf Antrag Zuwendungen zur Förde-
rung von Hubs, um Akzelerationsprogramme zur Stär-
kung der Unternehmensentwicklung von Start-ups in 
der Wachstumsphase anzubieten. Mit den geförderten 
Programmen sollen Start-ups Wissen, Erfahrung und 
Kontakte vermittelt und deren Sichtbarkeit erhöht wer-
den.

Hubs im Sinne dieser Richtlinie sind Einrichtungen zur 
Unterstützung von Start-ups, die durch Vernetzung, In-
formationsverbreitung und Zusammenarbeit zwischen 
Start-ups, Unternehmen, Finanzierungseinrichtungen 
und wissenschaftsnahen Einrichtungen den Austausch 
von Know-how sowie gemeinsame Innovationstätigkei-
ten anregen sollen. 

Mithilfe der Förderung von Hubs und den dort durch-
geführten Akzelerationsprogrammen, sollen bisher be-
stehende Lücken im landesweiten Angebot für Start-
ups in  der Wachstumsphase geschlossen werden. Es 
handelt sich um kostenlose Angebote, die nach der 
Markteintrittsphase ansetzen und Start-ups bis hin 
zum wachstumsstarken und international ausgerichte-
ten Scale-up-Segment, in der auch das landesweite 
Skalierungs programm Scale-up.NRW ansetzt, beglei-
ten und qualifi zieren. 

Die Wachstumsphase von Start-ups beginnt typischer-
weise nach der frühen Entwicklungs- und Validierungs-
phase von bereits gegründeten Unternehmen und endet 
typischerweise mit dem Übergang in die Reifephase, ei-
ner Akquise durch andere Unternehmen oder durch ei-
nen Börsengang. Die Wachstumsphase ist gekennzeich-
net von Herausforderungen bei der Markterweiterung, 
der Finanzierung, der Ausweitung der Kundenakquise 
und –bindung, im Personalmanagement sowie in der 
Skalierung der technologischen Infrastruktur und Auf-
rechterhaltung des Innovationsniveaus. Diese Herausfor-
derungen erfordern oft auch die Unterstützung durch 
externes Coaching und Mentoring. 

Der breite Zugang zu innovativen Technologien und Ge-
schäftsmodellen stellt im Hinblick auf die digitale und 
nachhaltige Transformation eine Zukunftsherausforde-
rung für die nordrhein-westfälische Wirtschaft dar. 
Durch das Angebot von Akzelerationsprogrammen sollen 
Start-ups für die Bewältigung zentraler Herausforde-
rungen in der Wachstumsphase gestärkt werden, um so-
mit die Verbreitung innovativer Technologien und Ge-
schäftsmodelle in die nordrhein-westfälische Wirtschaft 
zu beschleunigen. 

2

Rechtsgrundlagen

Die Zuwendungen werden gewährt auf Grundlage

a)  dieser Richtlinie, 

b)  den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S.  153), in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S.  445), in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden VV zur LHO und

c)  der Verordnung (EU) Nr.  2023/2831 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023), im Folgenden De-mi-
nimis-Verordnung. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht, vielmehr entscheidet die bewilligende Stelle 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

3

Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist die Durchführung von Ak-
zelerationsprogrammen, die auf Start-ups mit digitalen, 
technologiebasierten und beziehungsweise oder gemein-
wohlorientierten Geschäftsmodellen in der Wachstums-
phase ausgerichtet sind.

Akzelerationsprogramme im Sinne dieser Richtlinie ver-
mitteln den unterstützten Start-ups in Form von Work-
shops, Seminaren oder Coachings das notwendige Wissen 
für die Unternehmensentwicklung. Der Erfahrungsaus-
tausch kann durch Mentoring oder offene Austauschfor-
mate zwischen den unterstützten Start-ups gewährleis-
tet werden. Durch die Vermittlung von Kontakten zu Un-
ternehmen, Investorinnen und Investoren, Hochschulen 
oder anderen Start-up-Programmen erhalten die unter-
stützten Start-ups Zugang zu den für die Unterneh-
mensentwicklung notwendigen Netzwerken. Die Steige-
rung der Präsenz der unterstützten Start-ups in den so-
zialen Medien, in der Presse oder bei Veranstaltungen 
erhöht deren Sichtbarkeit und Bekanntheitsgrad.
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4
Zuwendungsempfangende

Zuwendungsempfangende sind juristische Personen mit 
einem Sitz in Nordrhein-Westfalen, die ein Akzelerati-
onsprogramm im Sinne dieser Richtlinie durchführen.

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen in 
den Fällen des Artikel  1 Absatz  1 der De-minimis-Ver-
ordnung.

5
Zuwendungsvoraussetzungen

5.1
Durchführungsort

Das Akzelerationsprogramm muss in Nordrhein-West-
falen erbracht werden.

5.2 
Auswahl

Die Auswahl der Hubs erfolgt auf Grundlage eines Teil-
nahmewettbewerbs unter Einbindung eines unabhängi-
gen Gutachtergremiums, bei dem ausschließlich folgende 
Eignungs- und Bewertungskriterien berücksichtigt wer-
den: 

5.2.1
Eignungskriterien

a)  Mindestens zehn Empfehlungsschreiben von Start-
ups, die durch den Hub in den letzten drei Kalender-
jahren unterstützt wurden,

b)  Nachweis, dass der antragstellende Hub in den letzten 
drei Kalenderjahren Akzelerations- oder ähnliche 
Start-up-Programme durchgeführt hat,

c)  mindestens zehn Letter of Intent von Personen, die 
das Akzelerationsprogramm durch Coaching und 
Mentoring unterstützen wollen und

d)  mindestens fünf Letter of Intent von Institutionen, die 
sich im Akzelerationsprogramm einbringen wollen.

5.2.2 
Bewertungskriterien

a)  Bewertung der bisherigen Hub-Arbeit und der vor-
handenen Infrastruktur: 

 aa)  inhaltliche Qualität der Empfehlungsschreiben 
von Start-ups, die durch den Hub in den letzten 
drei Kalenderjahren unterstützt wurden,

 bb)  Beschreibung von Akzelerations- oder ähnlichen 
Start-up-Programmen des Hubs, die dieser in den 
letzten drei Kalenderjahren durchgeführt hat und

 cc)  Darstellung vorhandener Infrastrukturen, wie 
beispielsweise Co-Working und Werkstattange-
bote, sowie bestehender Veranstaltungsformate,

b)  das Konzept für das Netzwerk des Hubs, bestehend 
aus Personen, die Expertise, Coaching und Mentoring 
bieten, sowie Institutionen wie Investmenteinrichtun-
gen, Unternehmen, Hochschulen und andere Start-up-
Programme:

 aa)  inhaltliche Qualität der Letter of Intent von Per-
sonen, die das Akzelerationsprogramm unterstüt-
zen wollen sowie deren Erfahrung im Bereich 
Coaching und Mentoring,

 bb)  inhaltliche Qualität der Letter of Intent von Insti-
tutionen, die sich im Akzelerationsprogramm ein-
bringen wollen, sowie deren Relevanz für die spe-
zifi schen Projektziele,

 cc)  Klarheit und Relevanz der im Netzwerkkonzept 
festgelegten Ziele im Hinblick auf das Zuwen-
dungsziel,

 dd)  Qualität des Netzwerkkonzepts hinsichtlich der 
Unterstützung von Start-ups in der Wachstums-
phase, der Anbindung an das bestehende Skalie-
rungsprogramm Scale-up.NRW, der logischen 

Stringenz und der wirtschaftlichen Angemessen-
heit,

 ee)  Ambition und Innovationspotenzial des Netz-
werkkonzepts, im Sinne der Einzigartigkeit, der 
angestrebten langfristigen Ziele, der Kreativität, 
des Technologieeinsatzes und beziehungsweise 
oder der Skalierbarkeit sowie im Vergleich zu den 
anderen Anträgen und

 ff)  Plausibilität des vorgeschlagenen Lösungsansat-
zes und Realisierungschancen des dargestellten 
Netzwerkkonzepts,

c)  das Konzept für das Akzelerationsprogramm, durch 
das eine Unterstützung von Start-ups in der Wachs-
tumsphase gewährleistet und Wissen, Erfahrung und 
Kontakte vermittelt werden soll:

 aa)  Plausibilisierung einer verlässlichen Betreuung 
von mindestens zehn Start-ups pro Jahr im Rah-
men des Akzelerationsprogramms über den ge-
samten Durchführungszeitraum,

 bb)  Klarheit und Relevanz der im Programmkonzept 
festgelegten Ziele im Hinblick auf das Zuwen-
dungsziel,

 cc)  Qualität des Programmkonzepts hinsichtlich der 
Unterstützung von Start-ups in der Wachstums-
phase, der Anbindung an das bestehende Skalie-
rungsprogramm Scale-up.NRW, der logischen 
Stringenz und der wirtschaftlichen Angemessen-
heit,

 dd)  Ambition und Innovationspotenzial des Pro-
grammkonzepts, im Sinne der Einzigartigkeit, der 
angestrebten langfristigen Ziele, der Kreativität, 
des Technologieeinsatzes und beziehungsweise 
oder der Skalierbarkeit sowie im Vergleich zu den 
anderen Anträgen, 

 ee)  Plausibilität des vorgeschlagenen Lösungsansat-
zes und Realisierungschancen des dargestellten 
Programmkonzepts,

 ff)  Plausibilität der im Programmkonzept aufgezeig-
ten Synergien mit anderen Start-up-Programmen 
in Nordrhein-Westfalen und

 gg)  Plausibilität der langfristigen Strategie zur Ver-
stetigung des Akzelerationsprogramms bei redu-
zierter öffentlicher Zuwendung,

d)  das Mediakonzept, durch das eine Sichtbarkeit für die 
unterstützten Start-ups gewährleistet werden soll:

 aa)  Klarheit und Relevanz der im Mediakonzept fest-
gelegten Ziele im Hinblick auf das Zuwendungs-
ziel.,

 bb)  Qualität des Mediakonzepts hinsichtlich logischer 
Stringenz und wirtschaftlicher Angemessenheit,

 cc)  Ambition und Innovationspotenzial des Media-
konzepts im Sinne der Einzigartigkeit, der ange-
strebten langfristigen Ziele, der Kreativität, des 
Technologieeinsatzes und beziehungsweise oder 
der Skalierbarkeit sowie im Vergleich zu den an-
deren Anträgen und

 dd)  Plausibilität des vorgeschlagenen Lösungsansat-
zes und Realisierungschancen des dargestellten 
Mediakonzepts und

e)  das Personaleinsatzkonzept, mit dem die Umsetzung 
des Akzelerationsprogramms sichergestellt werden 
soll:

 aa)  Qualität des Personaleinsatzkonzepts hinsichtlich 
logischer Stringenz und wirtschaftlicher Ange-
messenheit,

 bb)  Kompetenz und Erfahrung des eingesetzten Per-
sonals,

 cc)  Einbindung der Geschäftsführung des Hubs im 
Personaleinsatzkonzept und

 dd)  Darstellung der Qualifi kation des eingesetzten 
Personals in Relation zu den unter www.efre.nrw 
veröffentlichten vier Leistungsgruppen des 
EFRE/JTF-Programms Nordrhein-Westfalen 
2021-2027.
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5.3
Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeits-
kontrolle

Zur Bewertung der Wirksamkeit des Förderprogramms 
ist eine begleitende Evaluierung auf Grundlage quanti-
tativer sowie qualitativer Methoden vorgesehen. Dabei 
wird insbesondere die Rolle der Hubs bei der Befähigung 
der unterstützten Start-ups sowie deren Vernetzung in 
die nordrhein-westfälische Wirtschaft berücksichtigt. 
Dazu ist es erforderlich, dass die damit beauftragten Ins-
titutionen während und nach der Laufzeit des Förder-
programms die notwendigen Informationen erhalten. Die 
geförderten Hubs werden daher verpfl ichtet, mit den für 
die Evaluierung des Programms beauftragten Stellen zu-
sammenzuarbeiten, die erforderlichen Auskünfte zu ge-
ben, die notwendigen Daten zu ermitteln und diese zeit-
nah zur Verfügung zu stellen. Die Informationen werden 
ausschließlich für die Evaluierung verwendet und ver-
traulich behandelt. 

6
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

6.1
Allgemeines

Nach dieser Richtlinie gewährte Zuwendungen können 
gemäß Artikel  5 der De-minimis-Verordnung mit ande-
ren staatlichen Beihilfen kumuliert werden. 

6.2
Art und Umfang der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung nach Nr. 2.1 
VV zu § 23 LHO. Die maximale zu beantragende Zuwen-
dung pro Hub beträgt 400 000 Euro pro Jahr. Die maxi-
male Zuwendung pro Vorhaben beträgt 1 200 000 Euro.

6.3
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Anteilsfi nanzierung von 80 Pro-
zent der förderfähigen Ausgaben bewilligt.

6.4
Form der Zuwendung und Durchführungszeitraum

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
gewährt. Der Durchführungszeitraum beginnt in 2025 
und endet am 30. September 2028.

6.5
Förderfähige Ausgaben

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen sind die zuwen-
dungsfähigen projektbezogenen Ausgaben. Sie sind 
durch Unterlagen zu belegen, die klar, spezifi sch und ak-
tuell sein müssen. Ausgaben können nur berücksichtigt 
werden, soweit sie vorhabenbezogen entstanden und ei-
ner der folgenden Kategorien zuzuordnen sind.

6.5.1
Personalausgaben

Personalausgaben ermitteln sich aus dem tatsächlichen 
Stundensatz und der Anzahl der für das Projekt tatsäch-
lich geleisteten Stunden. Mehr als 1 650 Jahresarbeits-
stunden je in Vollzeit beschäftigte Person und Kalender-
jahr können nicht abgerechnet werden. Bei Teilzeitkräf-
ten verringert sich dieser Wert entsprechend.

Die Vergütung für angestellte Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer kann Teil der Bemessungsgrundlage 
sein, soweit sie oder er Tätigkeiten verrichtet, die eindeu-
tig mit dem Projekt zusammenhängen und gesondert be-
rechnet werden. Abrechenbar sind höchstens 70 Prozent 
von 1 650 Stunden (Vollzeittätigkeit) beziehungsweise im 
Falle einer Teilzeittätigkeit eine entsprechend verringerte 
Stundenanzahl.

Personalausgaben können nur in ihrer tatsächlichen 
Höhe, maximal jedoch in Höhe der Stundensätze be-
rücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung als Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwal-

tungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Ge-
bührengesetz NRW in der jeweils geltenden Fassung zu 
erhebenden Verwaltungsgebühren im jeweils gültigen 
Runderlass des für Inneres zuständigen Ministeriums 
veröffentlicht sind. Es gelten folgende Vergleichsgruppen:

a)  Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt

  Geschäftsführung sowie wissenschaftlich-technisches 
Personal mit Hochschulabschluss,

b)  Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

  Personal mit Fachhochschulreife oder sonstigem 
Staatlichem Abschluss, zum Beispiel Ingenieur (FH), 
Meister

c)  Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

  Personal mit Abschlussprüfung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, zum Beispiel Facharbeiterinnen 
und Facharbeiter und

d)  Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt

  Hilfskräfte

Als zuwendungsfähige Personalausgaben werden ange-
setzt:

a)  für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Vollzeit 
und ausschließlich in dem geförderten Projekt tätig 
sind, ein Monatssatz,

b)  für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Teilzeit 
und ausschließlich in dem geförderten Projekt tätig 
sind, ein der Teilzeit entsprechender Anteil eines Mo-
natssatzes und

c)  für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur teil-
weise in dem geförderten Projekt tätig sind, ein Stun-
densatz. 

Gefördert werden die nachgewiesenen Arbeitsmonate 
beziehungsweise Arbeitsstunden. Für im Rahmen ihrer 
Vollzeitstelle nur teilweise in dem geförderten Projekt 
tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nur Ar-
beitsstunden und maximal 1 650 Stunden pro Jahr über 
alle aus öffentlichen Mitteln fi nanzierten Projekte aner-
kannt. Ist eine Mitarbeiterin beziehungsweise ein Mitar-
beiter zu mehr als 1 650 Arbeitsstunden in aus öffentli-
chen Mitteln fi nanzierten Projekten tätig, so werden die 
für das geförderte Projekt abgerechneten Arbeitsstunden 
entsprechend gekürzt. Ist eine Mitarbeiterin beziehungs-
weise ein Mitarbeiter in Teilzeit bei dem Zuwendungs-
empfangenden beschäftigt, so sind die maximalen Jah-
resarbeitsstunden entsprechend der Teilzeit zu reduzie-
ren.

Personalausgaben, die für die Erstellung von Mittelabru-
fen, Sachberichten und Verwendungsnachweisen anfal-
len, sind zuwendungsfähige Ausgaben.

6.5.2
Sachausgaben

Sachausgaben umfassen alle zuwendungsfähigen direk-
ten Ausgaben, die nicht Personalausgaben sind. 

6.5.3
Gemeinausgaben

Die Förderung von Gemeinausgaben erfolgt bis zu einer 
Obergrenze von 20 Prozent der zuwendungsfähigen Per-
sonalausgaben. Eine Plausibilisierung der Höhe der Ge-
meinausgaben ist erforderlich.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

7.1 
Weiterleitung

Eine Weiterleitung der Zuwendung im Sinne von Num-
mer 12 VV zu § 44 LHO fi ndet nicht statt. 

7.2 
Regelungen zu De-minimis

Sofern die Start-ups zu den angebotenen Akzelerations-
programmen einen kostenlosen Zugang erhalten, sind 
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bezüglich dieser Start-ups die Voraussetzungen der De-
minimis-Verordnung, insbesondere der Förderhöchstbe-
trag nach Artikel  3 Absatz  2 der De-minimis-Verord-
nung, zu beachten. 

Nach Artikel  3 Absatz  2 der De-minimis-Verordnung 
darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen 
von einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihil-
fen in einem Zeitraum von drei Jahren 300 000 Euro 
nicht übersteigen. Er mindert sich um die De-minimis-
Beihilfen, die das Unternehmen in den letzten drei Jah-
ren vor Bewilligung dieser Förderung erhalten hat.

Vor der Teilnahme an dem Akzelerationsprogramm ist 
dem Start-up schriftlich die maximale Höhe der Beihilfe 
zu bescheinigen. Zudem ist es unter ausdrücklichem Ver-
weis auf die De-minimis-Verordnung darauf hinzuwei-
sen, dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.

Die De-minimis-Beihilfe darf erst gewährt werden, nach-
dem das Unternehmen mittels des dafür vorgesehenen For-
mulars eine Erklärung über jegliche De-minimis-Beihilfen, 
die ihm in einem Zeitraum von drei Jahren vor Bewilligung 
dieser Förderung gewährt wurden, übermittelt hat.

Die erfassten Angaben zu De-minimis-Beihilfen sind ab 
dem Tag der Gewährung der Beihilfe zehn Jahre lang 
aufzubewahren.

Ab dem 1. Januar 2026 sind die in Artikel 6 Absatz 1 der 
De-minimis-Verordnung aufgeführten Angaben zu allen 
gewährten De-minimis-Beihilfen innerhalb von 20 Ar-
beitstagen nach Gewährung der Beihilfe in einem von 
der Europäischen Union zur Verfügung gestellten zentra-
len Register zu erfassen. 

Die Voraussetzungen nach Artikel  6 und Artikel  7 Ab-
satz 4 der De-minimis-Verordnung sind zu beachten.

8 
Verfahren

8.1 
Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde ist der Projektträger Jülich (PtJ). 

Projektträger Jülich
Forschung und Gesellschaft NRW
Technologische und regionale Innovationen
IKT, Mobilfunk und digitale Wirtschaft (TRI 3)
Forschungszentrum Jülich GmbH 
52425 Jülich

Es wird empfohlen, vor dem Einreichen von Förderan-
trägen mit der Bewilligungsbehörde Kontakt aufzuneh-
men:

Telefon: 02461/6196596
E-Mail: hubs@fz-juelich.de 

8.2
Antrags- und Bewilligungsverfahren

8.2.1 
Antragsverfahren

Das Antrags- und Auswahlverfahren ist einstufi g ange-
legt. 

Anträge auf Förderung können bis zum Datum des ers-
ten Tages der sechsten auf die Veröffentlichung der 
Richtlinie folgenden Kalenderwoche beim Projektträger 
Jülich – als die für das Antrags- und Begutachtungsver-
fahren sowie das anschließende Bewilligungsverfahren 
zuständige Behörde – eingereicht werden. 

Projektanträge sind innerhalb der gesetzten Frist in 
deutscher Sprache postalisch sowie per E-Mail einzurei-
chen an:

Projektträger Jülich
Geschäftsbereich „Technologische und regionale 
 Innovationen (TRI)“
Forschungszentrum Jülich
Zu Händen von Frau Dr. Vera Poncza und 
Herrn Dr. Andreas Janssen
52425 Jülich

E-Mail: hubs@fz-juelich.de 

8.2.2 
Antragsunterlagen

Die Bewilligungsbehörde veröffentlicht die Antragsun-
terlagen, Rechtsgrundlagen und weitere Informationen 
unter folgender Website: www.ptj.de/hub-foerderung

8.2.3 
Auswahl- und Bewilligungsverfahren

Die eingegangenen Anträge werden von der Bewilli-
gungsbehörde nach Maßgabe der in dieser Förderrichtli-
nie festgelegten Fördervoraussetzungen sowie unter Be-
rücksichtigung der beihilferechtlichen Vorgaben auf die 
Förderfähigkeit hin geprüft.

Anschließend bewertet das unabhängige Gutachtergre-
mium die förderfähigen Anträge auf ihre Förderwürdig-
keit hin. Dabei wird jeder Antrag von jeweils zwei Gre-
miumsmitgliedern per Punktevergabe bewertet und in 
einer abschließenden Gremiumssitzung mit allen Gremi-
umsmitgliedern diskutiert. Die daraus resultierende 
Rangliste dient dem für Wirtschaft zuständigen Ministe-
rium als Förderempfehlung.

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium bewertet auf 
Grundlage der Vorbewertungen des Gutachtergremiums 
die Anträge fi nal und legt die zur Förderung ausgewähl-
ten Vorhaben fest.

Die Bewilligungsbehörde versendet nach Entscheidung 
des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums entspre-
chende Schreiben an alle Antragstellerinnen und An-
tragsteller. Nach Mittelfreigabe durch das für Wirtschaft 
zuständige Ministerium stellt die Bewilligungsbehörde 
für die zu fördernden Vorhaben Zuwendungsbescheide 
aus.

Die Gewährung der Zuwendung steht unter dem Vor-
behalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushalts-
mittel.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 13. September 2029 außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 957

III.

Landeswahlleiterin

Landtagswahl 2022
Feststellung von Nachfolgern aus der Landesliste

Bekanntmachung 
der Landeswahlleiterin 

– 11 – 35.09.13 –

Vom 3. September 2024

Der Landtagsabgeordnete Herr Lutz Lienenkämper hat 
sein Mandat mit Ablauf des 31. August 2024 niederge-
legt. 

Als Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 3. September 2024

Frau Ina Brandes

aus der Landesliste der Christlich Demokratischen 
Union (CDU) Mitglied des Landtags. 

Bezug:  Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 
30. Mai 2022 (MBl. NRW. S. 488) 

– MBl. NRW. 2024 S. 960
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Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Öffentlichkeitsbeteiligung
zu Management- und Maßnahmenblättern für 
die invasiven gebietsfremden Arten nach der 

 Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die 
 Prävention und das Management der Einbringung 
und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Vom 26. September 2024

Auf Grund des Artikels 29 der Verordnung (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das 
Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten (Abl. L 317 vom 4.11.2014, S.  39) 
wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Diese 
Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft die vorgesehenen Ma-
nagementmaßnahmen gegen die nach Artikel 19 der Ver-
ordnung (EU) Nr.  1143/2014 in Deutschland weit ver-
breitete Art Wassersalat (Pistia stratiotes) der dritten 
Fortschreibung der Liste invasiver gebietsfremder Arten 
von unionsweiter Bedeutung gemäß Artikel 1 der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr.  2022/1203 der Kommis-
sion vom 12. Juli 2022. 

Für die mit Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 
vom 13. Juli 2016 gelistete Asiatische Hornisse (Vespa 
velutina) soll die Früherkennung gemäß Artikel  16 und 
die Tilgungspfl icht gemäß Artikel  17 entfallen, da sich 
die Asiatische Hornisse trotz der fl ächendeckenden Til-
gungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern etabliert 
und weiter ausgebreitet hat. Auch für diese Art soll da-
her in der neuen Berichtsperiode (ab 1.1.2025) ein Ma-
nagement gemäß Artikel 19 durchgeführt werden. 

Die Entwürfe der Managementmaßnahmenblätter für 
den Wassersalat (Pistia stratiotes) und die Asiatische 
Hornisse (Vespa velutina) sowie deren länderspezifi schen 
Verbreitungsangaben und Hintergrundinformationen 
liegen ab 1.Oktober 2024 aus. Die Anhörungsfrist endet 
am 2. Dezember 2024. Die ausgelegten Dokumente wer-
den zur Ansicht und mit der Möglichkeit, sich gemäß Ar-
tikel 29 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 frühzeitig an 
der Vorbereitung, Änderung oder Überarbeitung der Ma-
nagementmaßnahmen zu beteiligen, im Internet unter 
www.anhoerungsportal.de bereitgestellt.

Zusätzlich können die Dokumente auch in den folgenden 
Dienststellen zu den regulären Öffnungszeiten eingese-
hen werden:

BR Arnsberg, Hansastraße 19, 
Raum 025, 59821 Arnsberg,

BR Detmold, Leopoldstraße 15, 
Raum A 222, 32756 Detmold,

BR Düsseldorf, Cecilienallee 2, 
Raum 023, 40474 Düsseldorf,

BR Köln, Zeughausstr. 2-10, 
Raum K 321, 50667 Köln,

BR Münster, Nevinghoff 22, 
Raum R 302, 48147 Münster.

Bedenken und Anregungen zu den Managementmaßnah-
men können bis zum Ende der Anhörungsfrist elektro-
nisch über www.anhoerungsportal.de vorgebracht wer-
den. Falls dies nicht möglich ist, können schriftliche 
Stellungnahmen an die Bezirksregierungen (Anschriften 
siehe oben) gesendet werden. Dort besteht auch die Mög-
lichkeit zur Niederschrift.

– MBl. NRW. 2024 S. 960
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